


Abmahnung – Facts:

•	 Eine Abmahnung kommt insbesondere in den Bereichen des Marken-, 
	 Wettbewerbs- oder Urheberrechts in Betracht.

•	 Werden Ansprüche ohne Abmahnung direkt gerichtlich geltend gemacht 
	 trägt der Verletzte die Gerichtskosten, wenn der Gegner den Anspruch sofort anerkennt.

•	 Inhalt der Abmahnung:
– Darlegung der Anspruchsberechtigung (z.B. aus Marke oder Wettbewerbsverhältnis)
– Bezeichnung der Rechtsverletzung
– Aufforderung und Frist zur Abgabe der strafbewährten Unterlassungs -/Verpflichtungserklärung
– Androhung gerichtlicher Schritte bei Nichtunterwerfung

•	 Inhalt der strafbewährten Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung:
– konkrete Bezeichnung des begehrten Verhaltens
– Angemessene Vertragsstrafe

Trotz Rechtsverletzung ist eine kostenpflichtige Abmahnung aber nicht immer gerechtfertigt. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn sich die Abmahnung als rechtsmissbräuchlich erweist. Anhaltspunkt 
hierfür kann beispielsweise der massenhafte Versand von Abmahnschreiben in gleich gelagerten 
Fällen sein. Aber z.B. auch dann, wenn ein Betrieb über eine eigene Rechtsabteilung verfügt, sind 
die extern angefallenen Anwaltskosten eventuell nicht erstattungsfähig, soweit die Rechtsprüfung 
einfach gelagert ist. Gleiches gilt unter Umständen sogar für Betriebe ohne eigene Rechtsabtei-
lung: So haben bereits vereinzelt Gerichte entschieden, dass die Beauftragung eines Rechtsanwal-
tes dann nicht erforderlich ist, wenn dieser für sie bereits in der Vergangenheit in ähnlich einfach 
gelagerten Fällen tätig geworden ist, weil der Betrieb dann bereits über eine ausreichende „Mus-
tervorlage“ verfügt. In der Praxis zeigt sich, dass das Instrument der Abmahnung ein geeignetes 
Mittel ist, um Konfliktfälle schnell und ohne unnötige Gerichtskosten beizulegen. Dass die Kosten 
einer berechtigten Abmahnung grundsätzlich der Abgemahnte zu tragen hat ist nur recht
und billig. Über Umfang und Höhe lässt sich natürlich im Einzelfall trefflich streiten.
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